
Satzungsdokumentation
Version hellboy

Organigramm

Disclaimer:
Diese Statuten beruhen auf der Version 2011, die immerwieder modifiziert und erweitert wurde. 
Dabei sind Dinge vergessen worden, oder sie ergänzen sich nichtmehr korrekt. 
Darum liegt hier nun die konsolidierte Version vor, ergänzt um die Neudefinition des EBV als BV 
und der Umwandlung des alten BV zum Sekretariat, sowie das Schattenkabinett.

In Folge werden das Organigramm und die dort aufgezeigten Elemente der Parteistruktur in ihrem 
Wesen und ihre jeweiligen Wechslwirkungen beschrieben. Die srikte bottom-up-Strategie der 
Piraten und die Basis als alles entscheidende Instanz sollen dabei, basierend auf den entsprech-
enden Paragraphen in Satzung und GOs besonders herausgearbeitet werden.
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BGV: Bundesgeneralversammlung, LGVs: Landesgeneralversammlungen, LTFs: Landes-Taskforces,  
LQFB: Liquid Feedback, BGF: Bundesgeneralversammlung, PS: Partei-Sekretariat, TS: Technik-Sekretariat, 
MS: Medien-Sekretariat, VS: Verwaltungssekretariat, LR: Länderrat, LVs: Landesvorstände, 
GOs: Geschäftsordnungen
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Schiedsgericht

Die Basis

Die Basis besteht aus allen Stimmberechtigten Mitgliedern. Die Basis kann sich als willensbil-
dende Instanz der Piraten folgendermaßen einbringen:

• in den Taskforces (TFs) oder Landes-Taskforces zur Themenarbeit
• im Liquid Feedback (LQFB) zur Gestaltung von Programm, GOs und Schattenkabinett
• auf der BGV als oberstes willensbildendes Organ auf Bundesebene
• auf den LGVs als oberstes willensbildendes Organ auf Landesebene
• als Mitglieder des Schiedsgerichts

Wie diese Beteiligung der Basis in den einzelnen Punkten funktioniert, wird im Zuge der Erleuter-
ung der einzelnen Strukturelemente sowie ihrer Funktion und weiteren Vernetzung in der Partei-
struktur erläutert.

§ 4. Mitgliedsarten, Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft

(1) Jede natürliche Person kann Vollmitglied werden, bedarfsfalls mit Zustimmung durch den ge-
setzlichen Vormund.
(2) Fördermitglieder unterstützen die Partei finanziell.
(3) Die Aufnahme erfolgt durch den Bundesvorstand (BV).
(4) Die Mitgliedschaft ist für Personen ausgeschlossen, die politischen Parteien oder Gruppierung 
angehören, deren Ziele oder Grundsätze denen der Piratenpartei zuwiderlaufen. Ferner kann ein 
vorheriger Ausschluss ein Grund für Nichtaufnahme sein.
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Taskforces & Landestaskforces

Satzung, § 15. Die Taskforces (TF)

(1) Taskforces sind Arbeitsgruppen zu inhaltlichen und operativen Aufgabenstellungen. Sie kön-
nen auf jeder Ebene errichtet werden, wobei aus dem Namen eine betreffende Zuordnung 
möglich sein muss.
(2) Arbeitsergebnisse von TFs sind vom jeweils zuständigen Organ verpflichtend zu behandeln.

GO, § 10. Taskforces

(1) Die Gründung einer TF kann durch jedes Mitglied erfolgen.
(2) Die TF muss durch ein Kernteam geleitet werden. Das Kernteam sollte zumindest zwei Mitglie-
der umfassen, allerdings ist interimistisch auch ein Kernteam mit nur einem Mitglied zulässig. Der 
BV kann in diesem Fall jedoch die TF nach eigenem Ermessen auflösen, sofern kein Ersatz gefun-
den wird. Diese vertreten die TF nach innen und außen und koordinieren die Arbeit. Das Kernteam 
wird durch den BV bzw. das gleichartige Organ auf der entsprechenden Ebene legitimiert, erst 
damit wird die TF offiziell anerkannt. Die TF hat sich aufzulösen, wenn sie nicht binnen 2 Monaten 
legitimiert wird.
(3) Rechte für die TF werden von BV, EBV oder BGV bzw. gleichartigen Organen der entspre-
chenden Ebene nach deren Befugnissen vergeben. Außenwirksame Aktionen dürfen nur nach 
Genehmigung durch BV, EBV oder BGV bzw. gleichartigen Organen der entsprechenden Ebene 
erfolgen.



(4) Bei Gründung ist ein klar definierter Aufgabenplan und eine Geschäftsordnung zu erstellen, 
die dem legitimierenden Organ mitzuteilen ist. Bei Aufforderung durch dieses Organ und bei Ab-
schluss des Aufgabenplans hat sich die TF aufzulösen.
(5) Die TF muss entsprechend ihrer Ressourcen und unter Beachtung des Datenschutzes ihre 
Arbeit allen Mitgliedern regelmäßig zugänglich machen. Die Diskussion mit allen Parteimitgliedern 
soll dauerhaft erfolgen.
(6) Neben dem Kernteam kann die TF eine beliebige Anzahl Mitarbeiter haben. Sie haben sich als 
Interessenten zu melden und werden vom Kernteam bestätigt oder abgewiesen. Eine Abweisung 
ist zu begründen, gegen die Entscheidung kann beim SG berufen werden.
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Liquid Feedback

Im LQFB können Mitglieder oder Taskforces Anträge zu Programm und GO einbringen, sowie die 
Zusammensetzung des Schattenkabinetts (SK) beschließen. Änderungen der GO müssen vom 
BV bestätigt werden. Die BGV kann jede LQFB-Entscheidung revidieren. Änderungen an den GOs 



sind vom VS auf Satzungskonformität zu prüfen, und vom BV freizugeben. Die Nichtumsetzung 
von LQFB-Beschlüssen ist vom BV ausführlich und schriftlich zu begründen. Diese Anträge kön-
nen bei einer BGV erneut zur Abstimmung gebracht werden.

Weiters wird im LQFB über die Zusammensetzung des SK entschieden.

Satzung: § 7. Geschäftsordnung(en) (GOs)

(1) Geschäftsordnungen auf Bundesebene werden von der BGV mit Mehrheit von mindestens 
60% beschlossen oder geändert.
(2) Die Bundesgeschäftsordnung (BGO) regelt die verwaltungstechnischen und organisatorischen 
Aspekte der Partei. Sie wird von der BGV oder einem adäquaten Mittel der liquid democracy be-
schlossen oder geändert. Sollte per Liquid Democracy eine Bestimmung einer GO beschlossen 
werden, die einer bei einer BGV beschlossenen  widerspricht, so gilt jedenfalls die Entscheidung 
der BGV.
(5) BGOs stehen unterhalb der Satzung und dürfen dieser nicht widersprechen und stehen ge-
meinsam mit dieser über den LGOs und einfachen Beschlüssen.

GO: § 11. Abhaltung von digitalen Abstimmungen

(1) Zwischen BGVs sind Abstimmungen über digitale Kommunikationsmittel zulässig. Vorschläge 
können von jedem Mitglied eingebracht und zur Diskussion gestellt werden.
(2) Als Abstimmungsmedium ist die LiquidFeedback-Installation der PPÖ zu verwenden.
(3) Es ist ein dem Thema entsprechendes Regelwerk zu wählen.
(4) Das Thema ist in den entsprechenden Themenbereich einzubringen. Andernfalls ist der BV 
angehalten, das Anbringen bei Berufung auf diesen Absatz nicht umzusetzen.
(5) Die erfolgte Abstimmung ist dem BV zur Kenntnis zu bringen. Dieser hat das Anbringen in-
nerhalb der nächsten zwei Sitzungen zu behandeln. Die Umsetzung obliegt seiner Entscheidung, 
eine Nichtumsetzung muss begründet werden.
(6) Die Wahl kann wiederholt werden, wenn der Ablauf durch mindestens zehn Mitglieder schrift-
lich beanstandet wird.
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Die Bundesgeneralversammlung

Die BGV ist das oberste willensbildende Organ der Piraten. Alle Mitglieder der Basis, die ihren 
Mitgliedsbeitrag entrichtet haben, oder vor Ort entrichten, können dort akkreditiert werden, und 
haben dort Stimmrecht. Jedes Mitglied hat das Recht, an der BGV teilzunehmen, und die Organe 
der Partei haben sicherzustellen, daß möglichst viele Piraten von diesem Recht Gebrauch ma-
chen können.

Die BGV hat immer das letzte Wort, egal ob es um die Statuten, das Programm, die Kandidaten-
liste oder Entscheidungen des Schiedsgerichtes (SG) handelt.

Satzung, § 8. Die Bundesgeneralversammlung (BGV)

(1) Die BGV ist das oberste willensbildende Organ der Gesamtpartei. Sie ist eine Mitgliederver-
sammlung.
(2) Sie ist beschlussfähig, wenn und solange zumindest 10% der Stimmberechtigten anwesend 
sind, und ist nach einstündigem Zuwarten bei Anwesenheit von zumindest 5% der Stimm-
berechtigten und eines BGF-Mitglieds jedenfalls beschlussfähig. Entschuldigte Stimmberechtigte 
gelten zur Erreichung der Beschlussfähigkeit als anwesend.
(3) Sie beschließt das Grundsatzprogramm und die Bundes-GOs mit Mehrheit von zumindest 
60% der Stimmen, die Satzung mit zumindest 70% der Stimmen.
(4) Sie wählt die bundesweiten Wahlvorschläge und beschließt über: das Parteiprogramm, Fach-
programme und bundesweite Wahlprogramme, inhaltliche Anträge auf Bundesebene, Budget-
voranschlag und Entlastung der BGF. Sie nimmt die Tätigkeitsberichte der Bundesorgane entge-



gen und wählt in diese entsprechend dieser Satzung; sie kann die von ihr gewählten Mitglieder 
der Bundesorgane vorzeitig abwählen; sie entscheidet über Wahlplattformen und erteilt Hand-
lungsaufträge an BV, BGF und EBV; sie wählt die Vertreter in den Organisationen, deren Mitglied 
die PPÖ ist.
(5) Sie findet zumindest einmal im Kalenderjahr statt und wird von der BGF auf Beschluss des 
EBV einberufen. Beruft die BGF nicht ein, geht das Recht auf Einberufung auf den LR, hernach 
auf jede LO, hernach auf zumindest 1% der stimmberechtigten Mitglieder über. Zwischen 2 BGVs 
dürfen nicht mehr als 21 Monate liegen.
(6) Sie ist jedenfalls auf Verlangen der Rechnungsprüfung in finanziellen Angelegenheiten, auf 
Verlangen der Mehrheit der LOs und auf Verlangen von zumindest 10% der stimmberechtigten 
Mitglieder einzuberufen.
(7) Bei Programmbeschlüssen sind Minderheitsmeinungen, auf welche zumindest 10 % der Stim-
men entfallen, auf Verlangen in den Text aufzunehmen und als solche gesondert auszuweisen.

GO, § 3. Einberufung der Bundesgeneralversammlung

(1) Das einberufende Organ hat allen LOs sowie den Mitgliedern mindestens 8 Wochen vor der 
geplanten Abhaltung der BGV den Wunschtermin mitzuteilen. Außerdem muss, so nicht vorhan-
den, eine TF: BGV gegründet werden, die die Planung übernimmt und eine vorläufige Tagesord-
nung erstellt.
(2) Die LOs können binnen 10 Tagen ihre Bewerbung für die Ausrichtung einreichen. Die Entsc-
heidung über den Austragungsort erfolgt durch das einberufende Organ nach Einlangen der 
Bewerbungen, spätestens jedoch 6 Wochen vor dem Termin der BGV. Wenn keine Bewerbung 
eingereicht wurden hat das einberufende Organ eine LO auszuwählen. Bei der Entscheidung 
sollen vorangegangene BGVs speziell berücksichtigt werden, um die Anreisewege der Mitglieder 
insgesamt möglichst ausgeglichen zu gestalten.
(3) Die Entscheidung ist der gewählten LO sowie allen Mitgliedern unter Beilage der vorläufigen 
Tagesordnung sofort mitzuteilen.
(4) Ab der offiziellen Mitteilung des Tagungsortes können alle stimmberechtigten Vollmitglieder 
Anträge sowie Kandidaturen für zu wählende Parteiämter stellen, die an die TF: BGV zu richten 
sind.
(5) Anträge sind bis spätestens 4 Wochen vor der BGV zu stellen. Alternative oder widerspre-
chende Anträge dazu können bis 2 Wochen vor der BGV gestellt werden. Anträge sind grund-
sätzlich ausformuliert einzureichen, Änderungen an Regelwerken sollen wo sinnvoll im Wortlaut 
vorliegen. Die Dokumente müssen zur offenen Begutachtung bereitstehen.
(6) Kandidaturen sind bis 1 Woche vor der BGV möglich. Kandidaturen sind auch möglich, wenn 
die Wahl nicht explizit ausgeschrieben ist, jedoch die Möglichkeit einer Abwahl besteht. Im Falle 
einer spontanen Abwahl sind Kandidaturen auch auf der BGV selbst noch möglich.
(7) Kandidaturvorschläge sind nicht möglich. Ist einem Kandidaten der Zugang zum Bewerbungs-
medium verwehrt, kann die Kandidatur jedoch durch ein anderes Mitglied erfolgen. In diesem Fall 
ist eine Bestätigung des Kandidaten ehestmöglich, spätestens auf der BGV selbst, erforderlich.
(8) Besteht der Verdacht, dass eine Kandidatur nicht vom Kandidaten selbst eingereicht wurde, 
hat der Kandidat diesen Vorwurf ehestmöglich, spätestens auf der BGV selbst, zu entkräften. 
Andernfalls wird die Kandidatur ungültig.
(9) Die TF: BGV hat aus den eingereichten Anträgen bis 3 Wochen vor der BGV eine Tagesord-
nung für eine maximal zweitägige BGV zu erstellen und mit der regulären Einladung auszusenden. 
Die TF: BGV hat dazu das Recht einzelne Anträge zu gewichten und gegebenenfalls mit Begründ-
ung fallen zu lassen.
(10) Fristen beziehen sich auf den ersten Tag der BGV um 0 Uhr.



§ 4. Abhaltung der Bundesgeneralversammlung

(1) Die BGV ist eine geschlossene Veranstaltung. Gäste sind prinzipiell willkommen, können je-
doch individuell durch Mehrheitsbeschluss oder vollständig durch Beschluss mit einer Mehrheit 
von 70% von der Teilnahme ausgeschlossen werden.
(2) Die BGV hat alle an sie gerichteten Anbringen zu behandeln. Wenn sie jedoch zu einem 
bestimmten Zweck einberufen wurde, können alle Anträge, die nicht diesem Zweck in Zusam-
menhang stehen, an die nächste BGV verwiesen werden, es sei denn der Antrag hat den Zweck 
der Abstellung eines aktiven Rechtsverstoßes.
(3) Mitglieder werden durch Abgleich eines amtlichen Lichtbildausweises mit der Mitgliederdaten-
bank und Kontrolle der Stimmberechtigung akkreditiert. Mitglieder, die keinen Ausweis vorweisen 
können, können durch mindestens 3 ordentlich akkreditierte Mitglieder akkreditiert werden. Mit-
glieder, die weniger als 4 Wochen vor der BGV beigetreten sind, können nicht akkreditiert werden.
(4) Nach der offiziellen Begrüßung sind mindestens ein Moderator sowie mindestens zwei Pro-
tokollisten, die aus unterschiedlichen LOs stammen müssen, zu wählen. Die Kandidaten dafür 
werden spontan aufgestellt.
(5) Das Schriftprotokoll der BGV muss die gesamte Tagesordnung abdecken. Es enthält zumind-
est Zeitmarken der behandelten Tagesordnungspunkte, alle Anträge, grobe Argumentationslinien, 
deren Vertreter sowie Ergebnisse der Diskussionen, den exakten Wortlaut von Beschlüssen sowie 
Abstimmungsergebnisse. Das Protokoll muss während der BGV zeitnah für alle Mitglieder lesbar 
online verfügbar sein, um abwesenden Mitgliedern die Verfolgung des Geschehens zu erlauben, 
und soll außerdem auch vor Ort per Beamer projiziert werden.
(6) Das Protokoll muss zum Ende der BGV in gedruckter Form von den Protokollisten, Moderato-
ren, den Mitgliedern von BV und BGF sowie mindestens 3 LV-Mitgliedern unterschiedlicher LOs, 
so anwesend, unterschrieben und an die Mitglieder von BV und BGF sowie jeweils ein LV-Mitglied 
jeder LO, so anwesend, und auf Verlangen weiteren Mitgliedern gegeben werden. Eine digitale 
Version muss allen Mitgliedern sofort zugänglich gemacht werden.
(7) Sind zu einem Gegenstand mehrere Anträge gestellt ist zunächst über den weitestgehenden 
Antrag abzustimmen. Vor jeder Abstimmung kann Antrag auf eine geheime Wahl gestellt werden, 
dem stattzugeben ist. Details über den Wahlmodus regelt die Wahlordnung.
(8) Die Tagesordnung besteht aus 5 Hauptpunkten:

    1. Begrüßung 
    2. Bestimmung der Moderatoren und Protokollisten 
    3. Verlesung und Abstimmung der Tagesordnung 
    4. Hauptteil 
    5. Verabschiedung 

Der Hauptteil besteht aus beliebig vielen Unterpunkten. Darüber ist in Punkt 3 abzustimmen, vor 
der Abstimmung kann Antrag auf Aufnahme neuer Tagesordnungspunkte gestellt werden. Der 
Moderator hat in der Folge die Verantwortung für die Einhaltung der Tagesordnung. Die nach-
trägliche Änderung der Tagesordnung ist durch Mehrheitsbeschluss der BGV möglich.
(9) Für Wortmeldungen kann sich jedes Mitglied durch Aufzeigen mit der Stimmkarte in die Wart-
eliste eintragen lassen. Der Moderator vergibt jeweils 1 bis 3 Minuten Redezeit, die vor Beginn 
der Wortmeldung mitzuteilen sind. Der Moderator hat den Ablauf der Redezeit 15 Sekunden 
vorher per Zeichen mitzuteilen, kann sich jedoch entscheiden die Redezeit zu verlängern, was 
ebenfalls durch ein Zeichen anzuzeigen ist. Wird der Ablauf der Redezeit ignoriert kann der Mod-
erator unterbrechen. Direkt vom Thema betroffene Personen, wie etwa Kandidaten, sind in der 
Warteliste vorzuziehen, wenn sie anzeigen, dass sie sich direkt auf den aktuellen Redner beziehen 
wollen. Sie haben das Recht alle an sie gestellten Fragen zu beantworten.
Bei wiederholter Missachtung der Redezeit oder Störung ist der Moderator berechtigt an die BGV 
Antrag auf Ausschluss eines Mitglieds von weiteren Reden zu stellen.



(10) Durch Heben beider Hände angezeigte Anträge zur Geschäftsordnung müssen umgehend 
zugelassen werden, sie sind auf 1 Minute beschränkt. Diese Anträge umfassen insbesondere:

    1. Anträge auf Vertagung oder Unterbrechung der Sitzung, 
    2. Auslassen oder Verschiebung eines Tagesordnungspunktes, 
    3. Überweisung an einen Ausschuss, 
    4. Schluss der Debatte, 
    5. Schluss der Rednerliste, 
    6. Beschränkung der Redezeit, 
    7. Fassung der Fragestellung bei Abstimmung, 
    8. sachliche Richtigstellung oder 
    9. persönliche Erklärung. 

Anträge gelten als angenommen, wenn sich kein Widerspruch erhebt, ansonsten ist der Ge-
genredner anzuhören und über den Antrag abzustimmen.
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Die Landesgeneralversammlung

Die LGVs erfüllen die Rolle der BGV auf Länderebene. Sie ernennen die LVs und entsenden die 
Länderräte, die auch Mitglieder des BV sind.

Satzung, § 13. Die Landesorganisationen (LOs)
GO, § 13. Die Landesorganisationen (LOs)
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Die Bundesgeschäftsführung

Die BGF ist als rechtsgeschäftliche Außenvertretung für die rechtlich korrekte Umsetzung von 
Beschlüssen der BGV und des BV zuständig. Sollten Beschlüsse rechtswidrig sein, hat die BGF 
ein Vetorecht. Selbiges gilt bei Gefahr der unlauteren Geschäftsgebahrung.

Satzung, § 10. Die Bundesgeschäftsführung (BGF)

(1) Die BGF vertritt die Partei rechtsgeschäftlich nach außen.
(2) Sie ist mit der Führung der laufenden Geschäfte, wie Finanz – und Mitgliederverwaltung, be-
traut.
(3) Sie besteht zumindest aus dem Bundesschatzmeister und einem weiteren Mitglied. Der BV 
entsendet einen Vertreter mit beratender Stimme.
(4) Bei Ausfall eines oder mehrerer Mitglieder wählt der BV entsprechend der GO einen Ersatz.
(5) Der Bundesschatzmeister ist insbesondere mit der Sicherung ordnungsgemäßer Finanzabläufe 
betraut.

GO, § 8. Bundesgeschäftsführung

(1) Die Anzahl der Mitglieder der BGF neben dem Bundesschatzmeister muss durch eine Abstim-
mung vor der Wahl durch die BGV bestimmt werden.
(2) Der Bundesschatzmeister muss zunächst durch eine gesonderte Wahl bestimmt werden.
(3) Nicht gewählte Kandidaten für die Wahl des Bundesschatzmeisters fallen in die Wahl der weit-
eren BGF-Mitglieder, so sie dies nicht explizit ablehnen.
(4) Die weiteren BGF-Mitglieder werden durch eine weitere Wahl bestimmt.
(5) 1 oder 2 Stellvertreter für den Bundesschatzmeister werden aus den gewählten BGF-Mit-
gliedern durch eine eigene Wahl bestimmt. Die Wahl kann entfallen, wenn bei der Wahl zum 
Bundesschatzmeister Kandidaten nicht abgelehnt wurden und in der Folge als Mitglieder der BGF 
gewählt wurden.
(6) Weitere Kandidaten für die BGF werden dem Wahlergebnis entsprechend gereiht als Vertreter 
vorgemerkt.
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Das Parteisekretariat ...

Satzung, § 9. Das Parteisekretariat (PS)

(1) Das PS koordiniert das politische Tagesgeschäft und die organisatorischen Tätigkeiten in der 
Gesamtpartei. Es begleitet die Programmarbeit.
(2) Es besteht aus drei jeweils dreiköpfigen Abteilungen:
(2a) Technik-Sekretariat (TS)
Das TS ist mit der Wartung und Verbesserung der technischen Infrastruktur der Piraten betraut. 
Es entscheidet über die Tauglichkeit von Hardware und Software, die in der Partei zum Einsatz 
kommt. 
Die Aufgaben unterteilen sich in:
• Wartung und Errichtung der Serverstruktur
• Wartung und Errichtung sämtlicher Tools für Kommunikation und Liquid-Democracy
• Bewertung der Tauglichkeit und Sicherheit von Hard- und Software aller Art
(2b) Mediensekretariat (MS)
Das MS ist für die Medienbetreuung aller Organe, die Aussendungen an die Medien sowie die 
Sammlung aller medialen Erwähnungen der Piraten.
Die Aufgaben unterteilen sich in:
• Redaktion
• Koordination
• Dokumentation
(2c) Verwaltungssekretariat (VS)
Das VS ist für die Koordination aller Organe und anderer Organisationseinheiten der Piraten 
zuständig. Es unterstützt speziell die BGF und die LGFs bei der Mitgliederverwaltung. Es Küm-
mert sich um die Verwaltung und Distribution aller Werbemittel.
(3) Bei Gesamtausfall des PS bestellt jede Landesorganisation 1 Mitglied des PS. Unter diesen 
bestellt der BV die Funktionen nach Abs. 2.
(4) Bei Ausfall eines oder mehrerer Mitglieder wählt der BV entsprechend der GO einen Ersatz.
(5) Das PS tritt zumindest vierzehntätig zu Sitzungen zusammen. Es ist beschlussfähig, wenn 



zumindest 30% seiner Mitglieder an der Sitzung teilnehmen.
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LR LVs

Bundesvorstand

Die Landesorganisationen

Die LOs sind mit der politischen Arbeit auf Landesebene betraut. ...

Satzung, § 13. Die Landesorganisationen (LOs)

(1) Die LOs sind mit der politischen Arbeit auf Landesebene betraut. Es kann pro Bundesland nur 
eine LO geben, jedoch kann für Übergangszeiten eine LO für mehrere Bundesländer eingerichtet 
werden.
(2) Die Gründung einer LO erfolgt gemäß BGO. Die Auflösung einer LO erfolgt durch Beschluss 
der BGV mit mindestens 60% oder des EBV mit mindestens 90% seiner Stimmrechte.
(3) Der Landesvorstand (LV) ist das politische Außenvertretungsorgan auf Landesebene. Er ist bei 
Sitzungsteilnahme von zumindest 40% seiner Mitglieder beschlussfähig.



(4) Die Landesgeschäftsführungen (LGFs) sorgen für die Erledigung der operativen Erfordernisse 
der LOs.
(5) Der LPT hat auf Landesebene übertragen die Kompetenzen der BGV nach § 8. Abs. 4 und 
entscheidet über die Landes-GO mit Mehrheit von mindestens 60%. Er ist beschlussfähig, wenn 
und solange zumindest 20% der Stimmberechtigten anwesend sind, und ist nach einstündigem 
Zuwarten bei Anwesenheit von zumindest 12.5% der Stimmberechtigten und eines LV-Mitglieds 
jedenfalls beschlussfähig.

GO, § 9. Landesorganisationen

(1) Zur Gründung einer LO sind mindestens 5 Vollmitglieder nötig, die sich der LO für mindestens 
1 Jahr fest zuschreiben. Die Gründer haben eine Gründungsveranstaltung anzukündigen und 
abzuhalten, bei der ein aus 3 Mitgliedern bestehender Interimsvorstand zu wählen ist. Die BO ist 
in den Gründungsprozess einzubinden, sie muss potentielle Mitglieder der LO über die geplante 
Gründungsveranstaltung informieren. Die Gründung ist protokollarisch festzuhalten und der BGF 
oder BGV zu übermitteln. Die LO gilt erst mit der schriftlichen Bestätigung der BGF oder BGV als 
offiziell gegründet. Binnen 6 Monaten muss ein LPT abgehalten werden.
(2) Jede Landesorganisation hat in ihrem Namen zumindest „Piratenpartei“ und den Namen des 
Bundeslandes zu führen.
(3) Jede LO hat eine Landes-GO (LGO) auf einem LPT zu bestimmen. Diese hat zumindest die 
Ämter in der LO inklusive deren Rechte, Pflichten und Berufungsweise festzulegen. Sie darf nicht 
im Widerspruch zu Satzung oder Bundesgeschäftsordnungen stehen.
(4) Die Einberufung und Abhaltung eines LPT erfolgt entsprechend der Bestimmungen zur BGV in 
dieser BGO, so in der LGO nichts abweichendes festgelegt wird.
(5) Die Entsendung eines Vertreters in den Länderrat wird auf dem LPT beschlossen. Wird kein 
Vertreter bestimmt wird der Vorsitzende des Landesvorstands entsandt.
(6) Jede LO hat die folgenden Rechte:

    1. Teilhabe an den ortsunabhängigen Ressourcen der BO, 
    2. Teilhabe am Budget der BO entsprechend der FO, 
    3. selbsttätiger Wahlantritt, 
    4. Vertretung der BO vor der lokalen Presse, 
    5. Beschluss und Durchführung regionaler Aktionen, 
    6. Anrufung der bundesweiten Organe und der BGV, 
    7. Aufstellung und Verwaltung eines eigenen Budgets entsprechend der FO, 
    8. Zugang zu den Mitgliederdaten der ihr zugehörigen Mitglieder, 
    9. Führung eines eigenen Logos. 

(7) Die LOs übernehmen die Verwaltung und Koordination der ihr zugehörigen Mitglieder.
(8) Die LOs haben Organen der BO sowie der BGV auf Verlangen umfassend zu berichten. Die 
Kasse der LO ist dem Schatzmeister der BO offenzulegen. Eine Rechnungsprüfung der Kasse der 
LO ist vor dem LPT durchführen zu lassen. Sofern möglich soll sie durch Mitglieder anderer LOs 
durchgeführt werden.
(9) Bundesweite Aktionen sind mit der BO zu koordinieren. Die Designrichtlinien und „Corporate 
Identity“ der BO sind einzuhalten.
(10) In jeder LO können sich Unterorganisationen bilden. Die LO haben volle Verfügungsgewalt 
über ihre Unterorganisationen. Die Voraussetzungen und Abläufe für Unterorganisationen sind in 
der Landes-GO zu regeln.
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Satzung
Präambel

Die Piratenpartei Österreichs versteht sich als modern ausgerichtete, basisdemokratische Partei, 
die im Zeitalter der Information und des Wissens Fragestellungen aus dem humanistischen Blick-
winkel angehen und unter Wahrung der sozialen Gerechtigkeit sowie der Freiheit des Einzelnen 
sinnvolle Strategien anbieten will. Es ist das erklärte Ziel der Piratenpartei Österreichs, den ver-
schiedenen Kulturen, Ländern und Menschen Europas als Sprachrohr und politische Plattform 
zu dienen, um somit eine Grundlage zum Aufbau einer neuen, gerechten, direkten und basisori-
entierten Demokratie zu schaffen. Die Piraten bekennen sich zu Freiheit, Frieden, Emanzipation, 
Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit und zu den Werten der Demokratie. Sie beurteilen andere nicht 
nach Staatsangehörigkeit, Stand, Herkunft, Geschlecht, religiösem Bekenntnis, ethnischer Zuge-
hörigkeit oder sexueller Orientierung. Besondere Anliegen sind das uneingeschränkte Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung und der Vorrang der Idee vor dem politischen Tagesgeschäft.

§ 1. Partei

(1) Die „Piratenpartei Österreichs“, Kurzbezeichnung „Piratenpartei“, Abkürzung „PPÖ“, ist eine 
politische Partei im Sinne des österreichischen Parteiengesetzes.
(2) Sie nimmt an der politischen Willensbildung teil.

§ 2. Ziele

Ziel der PPÖ ist die Sicherung, Verteidigung und Ausbau individueller Freiheit, der Menschen-
rechte und der Demokratie, unter besonderer Berücksichtigung der Chancen und Gefahren ge-
genwärtiger und zukünftiger Technologien.

§ 3. Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Alle Mitglieder haben innerparteilich Antragsrecht gegenüber allen Organen. Sie haben das 
Recht auf umfassende innerparteiliche Information und Teilhabe an der innerparteilichen Diskus-
sion. Sie haben das Recht, die Interessen der Partei im Rahmen dieser Satzung sowie der Ge-
schäftsordnungen und Beschlüsse zu unterstützen.
(2) Alle Vollmitglieder haben innerparteilich passives Wahlrecht, allenfalls durch Geschäftsfähig-
keitserfordernisse nach österreichischem Recht eingeschränkt. Sie haben Stimmrecht in der 
Bundesgeneralversammlung (BGV), dem Landesparteitag (LPT) der Landesorganisation (LO), 
welcher sie sich ggf. zuordnen, und den entsprechenden Wahlversammlungen und Generalver-
sammlungen untergelagerter Ebenen. Diese Rechte verfallen für die Dauer der nicht rechtzeitigen 
Beitragsentrichtung.
(3) Ein Nichttätigwerden von Parteiorganen hinsichtlich der Mitgliedserfordernisse und von Or-
ganen getätigte falsche Zuordnungen können den Mitgliedern bezüglich ihres Stimmrechts auf 
Mitgliederversammlungen nicht zur Last gelegt werden. Betroffene Mitglieder haben das Recht 
auf Korrektur vor Ort.
(4) Der Betrag offener Mitgliedsbeiträge richtet sich für jedes Halbjahr nach der jeweils letzten 
Beschlusslage. Wurde im betreffenden Halbjahr der Mitgliedsbeitrag rechtzeitig entsprechend 
Höhe vor einem neuen Beschluss geleistet, so bestehen für dieses Halbjahr keine Forderungen 
der Partei.
(5) Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen der Partei zu fördern, die Beschlüsse der Partei 
einzuhalten und ihren Mitgliedsbeitrag in der beschlossenen Höhe zu entrichten. Sinkt der Mit-
gliedsbeitrag, so sind darüber hinausgehende Vorauszahlungen bei der nächsten Verrechnung 
gutzuschreiben.



(6) Bei Wechsel der LO, Wahlkörper etc. wird das aktive Wahlrecht auf dieser und untergeord-
neten Ebenen für 3 Monate ausgesetzt. Das passive Wahlrecht kann voll ausgeübt werden.
(7) Eine die Mitgliedsrechte gewährleistende Infrastruktur hat zu existieren. Obsolet werdende 
Datensatzteile sind unverzüglich zu löschen.
(8) Alle Mitglieder schulden einander die Anerkennung als gleiche.

§ 4. Mitgliedsarten, Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft

(1) Jede natürliche Person kann Vollmitglied werden, bedarfsfalls mit Zustimmung durch den ge-
setzlichen Vormund.
(2) Fördermitglieder unterstützen die Partei finanziell.
(3) Die Aufnahme erfolgt durch den Bundesvorstand (BV).
(4) Die Mitgliedschaft ist für Personen ausgeschlossen, die politischen Parteien oder Gruppierung 
angehören, deren Ziele oder Grundsätze denen der Piratenpartei zuwiderlaufen. Ferner kann ein 
vorheriger Ausschluss ein Grund für Nichtaufnahme sein.
(5) Personen können durch Beschluss der BGV zum Ehrenmitglied ernannt werden. Ein allenfalls 
bestehender Mitgliedsstatus bleibt aufrecht.
(6) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Streichung oder Ausschluss.
(7) Die Streichung kann nach mehr als zweijähriger Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrages trotz wie-
derholter Aufforderung durch die Bundesgeschäftsführung (BGF) erfolgen.
(8) Über Ausschluss entscheidet der Erweiterte Bundesvorstand (EBV) begründet mit Mehrheit 
von 67% seiner Stimmrechte. Eine Berufung an das Schiedsgericht (SG) ist möglich. Auss-
chlussgründe sind das Tatbild nach § 3. Abs. 3, parteischädigendes Verhalten und grobe Missa-
chtung von Beschlüssen.

§ 5. Organe

(1) Organe der Partei sind: Bundesgeneralversammlung (BGV), Bundesvorstand (BV), Länderrat 
(LR), Partei-Sekretariat (PS), Bundesgeschäftsführung (BGF), Schiedsgericht (SG), Landesparteit-
age (LPTs), Landesgeschäftsführungen (LGFs), Rechnungsprüfung (RP), Landesvorstände (LVs), 
ferner bei Bestehen der jeweiligen Einheiten im jeweiligen Bereich Bezirks- und Stadtgeneralver-
sammlungen (BezGVs und StGVs) sowie Bezirks- und Stadtgeschäftsführungen (BezGFs und 
StGFs).
(2) Die Länder-GOs können im Rahmen der Bundes-GO weitere Organe vorsehen.
(3) Sitzungen von BV, PS, LR, BGF, SG und LVs sollen vorzugsweise persönlich stattfinden. Teil-
nahme via avancierter Kommunikationstechnologie ist jedoch möglich. Selbiges gilt für gleichzu-
haltende Organe der LOs.
(4) PS, BGF, SG und RP werden von der BGV für eine Wahlperiode gewählt und bleiben jedenfalls 
bis zu einer gültigen Neuwahl iS dieser Satzung bestehen.
(5) Eine Wahlperiode dauert jeweils von der ersten Generalversammlung eines Geschäftsjahres 
bis zur ersten des folgenden Geschäftsjahres.

§ 6. Allgemeine Regelungen

(1) „Ja“ und „Nein“ sind gültige Stimmen bei Abstimmungen. Stimmenthaltungen werden zusät-
zlich protokolliert. Sofern diese Satzung und die GOs nicht anderes bestimmen, werden Bes-
chlüsse mit einfacher Mehrheit getroffen. Übersteigt die Zahl der Enthaltungen die der gültigen 
Stimmen, so gibt es kein Abstimmungsergebnis.
(2) Alle Mitglieder und Organe sind an die Satzung, Geschäftsordnungen und Beschlüsse gebun-
den.
(3) Wahlvorschläge werden von Mitgliederversammlungen der jeweiligen Wahlkörper erstellt, 
sofern diese nicht mit der jeweiligen Generalversammlung ident sind. Gibt es im Gebiet eines 
Wahlkörpers kein Mitglied oder werden sie nicht rechtzeitig gewählt, so werden sie von der über-



geordneten Versammlung gewählt.
(4) Vertritt ein organschaftlicher Vertreter oder gewählter Mandatar nach außen eine von der Bes-
chlusslage abweichende Meinung, hat er darauf und auf die Beschlusslage hinzuweisen.
(5) Mitglieder werden geschlechtsneutral als „Pirat“ bezeichnet.
(6) Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsspezifisch zu verwenden.
(7) Bei Personenwahlen und geheimen Abstimmungen gilt der Grundsatz der unmittelbaren und 
geheimen Stimmabgabe.
(8) Protokolle bedürfen, um gültig zu sein, des Beschlusses des jeweiligen Organs.
(9) Verweise auf Satzung, GOs und Gesetze sind dynamische Verweise, sofern nicht explizit an-
ders bestimmt und inhaltlich möglich. Im Zweifelsfall entscheidet das SG.
(10) Bei Identität von Kandidatenzahl und zu wählenden Funktionen wird über diese(n) mit „Ja“ 
und „Nein“ abgestimmt, bei zwei Kandidaten für eine Funktion zwischen diesen beiden und der 
„Nein-Option“, bei mehr Kandidaten bzw. bei Listenerstellung optional nach der Schulze-Meth-
ode. Der Spitzenkandidat kann gesondert gewählt werden.
(11) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten für alle Ebenen der Partei.
(12) Gewählte Mandatare eines Wahlkörpers sind den Beratungen der zuständigen Organe in 
geeigneter Form beizuziehen.
(13) Satzung, Geschäftsordnungen und weitere Beschlüsse können nur geändert werden, indem 
ihr Wortlaut geändert wird, sie ersetzt oder aufgehoben werden. Innerhalb der jeweiligen Bezug-
shierarchien sind Ergänzungen zulässig.

§ 7. Geschäftsordnung(en) (GOs)

(1) Geschäftsordnungen auf Bundesebene werden von der BGV mit Mehrheit von mindestens 
60% beschlossen oder geändert.
(2) Die Bundesgeschäftsordnung (BGO) regelt die verwaltungstechnischen und organisatorischen 
Aspekte der Partei. Sie wird von der BGV oder einem adäquaten Mittel der liquid democracy be-
schlossen oder geändert. Sollte per Liquid Democracy eine Bestimmung einer GO beschlossen 
werden, die einer bei einer BGV beschlossenen  widerspricht, so gilt jedenfalls die Entscheidung 
der BGV.
(5) BGOs stehen unterhalb der Satzung und dürfen dieser nicht widersprechen und stehen ge-
meinsam mit dieser über den LGOs und einfachen Beschlüssen.

§ 8. Die Bundesgeneralversammlung (BGV)

(1) Die BGV ist das oberste willensbildende Organ der Gesamtpartei. Sie ist eine Mitgliederver-
sammlung.
(2) Sie ist beschlussfähig, wenn und solange zumindest 10% der Stimmberechtigten anwesend 
sind, und ist nach einstündigem Zuwarten bei Anwesenheit von zumindest 5% der Stimm-
berechtigten und eines BGF-Mitglieds jedenfalls beschlussfähig. Entschuldigte Stimmberechtigte 
gelten zur Erreichung der Beschlussfähigkeit als anwesend.
(3) Sie beschließt das Grundsatzprogramm und die Bundes-GOs mit Mehrheit von zumindest 
60% der Stimmen, die Satzung mit zumindest 70% der Stimmen.
(4) Sie wählt die bundesweiten Wahlvorschläge und beschließt über: das Parteiprogramm, Fach-
programme und bundesweite Wahlprogramme, inhaltliche Anträge auf Bundesebene, Budget-
voranschlag und Entlastung der BGF. Sie nimmt die Tätigkeitsberichte der Bundesorgane entge-
gen und wählt in diese entsprechend dieser Satzung; sie kann die von ihr gewählten Mitglieder 
der Bundesorgane vorzeitig abwählen; sie entscheidet über Wahlplattformen und erteilt Hand-
lungsaufträge an BV, BGF und EBV; sie wählt die Vertreter in den Organisationen, deren Mitglied 
die PPÖ ist.
(5) Sie findet zumindest einmal im Kalenderjahr statt und wird von der BGF auf Beschluss des 
EBV einberufen. Beruft die BGF nicht ein, geht das Recht auf Einberufung auf den LR, hernach 
auf jede LO, hernach auf zumindest 1% der stimmberechtigten Mitglieder über. Zwischen 2 BGVs 



dürfen nicht mehr als 21 Monate liegen.
(6) Sie ist jedenfalls auf Verlangen der Rechnungsprüfung in finanziellen Angelegenheiten, auf 
Verlangen der Mehrheit der LOs und auf Verlangen von zumindest 10% der stimmberechtigten 
Mitglieder einzuberufen.
(7) Bei Programmbeschlüssen sind Minderheitsmeinungen, auf welche zumindest 10 % der Stim-
men entfallen, auf Verlangen in den Text aufzunehmen und als solche gesondert auszuweisen.

§ 9. Das Parteisekretariat (PS)

(1) Das PS koordiniert das politische Tagesgeschäft und die organisatorischen Tätigkeiten in der 
Gesamtpartei. Es begleitet die Programmarbeit.
(2) Es besteht aus drei jeweils dreiköpfigen Abteilungen:
(2a) Technik-Sekretariat (TS)
Das TS ist mit der Wartung und Verbesserung der technischen Infrastruktur der Piraten betraut. 
Es entscheidet über die Tauglichkeit von Hardware und Software, die in der Partei zum Einsatz 
kommt. 
Die Aufgaben unterteilen sich in:
• Wartung und Errichtung der Serverstruktur
• Wartung und Errichtung sämtlicher Tools für Kommunikation und Liquid-Democracy
• Bewertung der Tauglichkeit und Sicherheit von Hard- und Software aller Art
(2b) Mediensekretariat (MS)
Das MS ist für die Medienbetreuung aller Organe, die Aussendungen an die Medien sowie die 
Sammlung aller medialen Erwähnungen der Piraten.
Die Aufgaben unterteilen sich in:
• Redaktion
• Koordination
• Dokumentation
(2c) Verwaltungssekretariat (VS)
Das VS ist für die Koordination aller Organe und anderer Organisationseinheiten der Piraten 
zuständig. Es unterstützt speziell die BGF und die LGFs bei der Mitgliederverwaltung. Es Küm-
mert sich um die Verwaltung und Distribution aller Werbemittel.
(3) Das PS kann durch Beschluss ein Mitglied der BGF zum “Schatzmeister” ernennen bzw. dies-
en Titel wieder entziehen. Der Schatzmeister ist mit der Finanz- und Mitgliederverwaltung betraut.
(4) Bei Gesamtausfall des PS bestellt jede Landesorganisation 1 Mitglied des PS. Unter diesen 
bestellt der BV die Funktionen nach Abs. 2.
(5) Bei Ausfall eines oder mehrerer Mitglieder wählt der BV entsprechend der GO einen Ersatz.
(6) Das PS tritt zumindest vierzehntätig zu Sitzungen zusammen. Es ist beschlussfähig, wenn 
zumindest 30% seiner Mitglieder an der Sitzung teilnehmen.

§ 10. Die Bundesgeschäftsführung (BGF)

(1) Die BGF vertritt die Partei rechtsgeschäftlich nach außen.
(2) Sie ist mit der Führung der laufenden Geschäfte, wie Finanz – und Mitgliederverwaltung, be-
traut.
(3) Sie besteht zumindest aus dem Bundesschatzmeister und einem weiteren Mitglied. Der BV 
entsendet einen Vertreter mit beratender Stimme.
(4) Bei Ausfall eines oder mehrerer Mitglieder wählt der EBV entsprechend der GO einen Ersatz.
(5) Der Bundesschatzmeister ist insbesondere mit der Sicherung ordnungsgemäßer Finanzabläufe 
betraut.

§ 11. Der Bundesvorstand (BV)

(1) Der BV ist zwischen BGVs das oberste willensbildende Organ der Gesamtpartei.



(2) Er besteht aus den Mitgliedern von PS, LR, BGF und bis zu 7 weiteren von der BGV gewählten 
Mitgliedern. Die BGF-Mitglieder, welche nicht aufgrund eines anderen Titels Mitglied des BV sind, 
führen für die BGF gemeinsam eine Stimme.
(3) Der BV ist bei Sitzungsteilnahme von zumindest 40% seiner Mitglieder beschlussfähig. Er tritt 
zumindest einmal im Monat zu Sitzungen zusammen. Er kann von PS, LR, BGF, mindestens 20% 
seiner Mitglieder und in finanziellen Angelegenheiten von der RP einberufen werden.
(4) Bei Ersatzwahlen in RP und SG haben sich alle Mitglieder von BGF und LGFs der Stimme zu 
enthalten.

§ 12. Der Länderrat (LR)

(1) Der LR setzt sich aus je einem von jeder LO entsandten Mitglied zusammen.
(2) Er vertritt die Interessen der LOs gegenüber BV und BGF und berät diese in Länderangelegen-
heiten.
(3) Er kontrolliert die Beschlussumsetzung durch BV und BGF.
(4) Jedes Mitglied des LR kann einberufen.

§ 13. Die Landesorganisationen (LOs)

(1) Die LOs sind mit der politischen Arbeit auf Landesebene betraut. Es kann pro Bundesland nur 
eine LO geben, jedoch kann für Übergangszeiten eine LO für mehrere Bundesländer eingerichtet 
werden.
(2) Die Gründung einer LO erfolgt gemäß BGO. Die Auflösung einer LO erfolgt durch Beschluss 
der BGV mit mindestens 60% oder des EBV mit mindestens 90% seiner Stimmrechte.
(3) Der Landesvorstand (LV) ist das politische Außenvertretungsorgan auf Landesebene. Er ist bei 
Sitzungsteilnahme von zumindest 40% seiner Mitglieder beschlussfähig.
(4) Die Landesgeschäftsführungen (LGFs) sorgen für die Erledigung der operativen Erfordernisse 
der LOs.
(5) Der LPT hat auf Landesebene übertragen die Kompetenzen der BGV nach § 8. Abs. 4 und 
entscheidet über die Landes-GO mit Mehrheit von mindestens 60%. Er ist beschlussfähig, wenn 
und solange zumindest 20% der Stimmberechtigten anwesend sind, und ist nach einstündigem 
Zuwarten bei Anwesenheit von zumindest 12.5% der Stimmberechtigten und eines LV-Mitglieds 
jedenfalls beschlussfähig.

§ 14. Die Rechnungsprüfung (RP)

(1) Die RP besteht aus zumindest 2 von der BGV gewählten Mitgliedern. Sie prüft die Budgeter-
stellung und die Jahresabschlüsse sowie die Finanzgebarung auf Bundes- und Landesebene und 
erstattet den zuständigen Organen hierüber Bericht.
(2) Sie dürfen keinem anderen Organ angehören und in keiner Weise befangen sein.

§ 15. Die Taskforces (TF)

(1) Taskforces sind Arbeitsgruppen zu inhaltlichen und operativen Aufgabenstellungen. Sie kön-
nen auf jeder Ebene errichtet werden, wobei aus dem Namen eine betreffende Zuordnung 
möglich sein muss.
(2) Arbeitsergebnisse von TFs sind vom jeweils zuständigen Organ verpflichtend zu behandeln.

§ 16. Das Schiedsgericht (SG)

(1) Die Mitglieder des Schiedsgerichts werden von der BGV gewählt. Sie dürfen weder BV, BGF, 
LR, EBV oder einem LV angehören. Zusätzlich entsendet jede LO einen Vertreter, der nicht dem 
LV angehört. Jedes Parteimitglied, das auf keiner Ebene einem Parteiorgan angehört, kann zusät-



zlich seine Verfügbarkeit als Schiedsrichter anbieten. Die Auswahl der Schiedsrichter für ein Ver-
fahren erfolgt gemäß der SGO.
(2) Das Schiedsgericht entscheidet über innerparteiliche Streitfälle. Jede Streitpartei hat das Re-
cht auf Benennung eines Vertreters.
(3) Das SG hat auf Anrufung über die Satzungskonformität von GOs, die Satzungs- und GO-Kon-
formität von Beschlüssen, über die korrekte Einhaltung der Verfahrensbestimmungen bei Zu-
standekommen eines Beschlusses sowie über die GO-, Satzungs- und Beschlusskonformität von 
Handlungen bzw. Unterlassungen von Organen bzw. Organmitgliedern sowie bevollmächtigten 
Personen zu entscheiden. Es kann hiebei den Satzungs- und GO-konformen Sachverhalt fest-
stellen, Reparaturaufträge erlassen bzw., wenn die Angelegenheit nicht auf den Beschluss des 
zuständigen Organs warten kann, provisorische Ersatzregelungen beschließen.
(4) Sofern die Satzung oder die SGO nichts anderes bestimmen gelten die Verfahrensbestimmun-
gen der ZPO.
(5) Zurückliegendes ist zuvörderst nach den zum namhaft gemachten Zeitpunkt geltenden Sat-
zungen, GOs, Beschlüssen etc. zu beurteilen, wobei die Hierarchie nach § 7. Abs. 5 einzuhalten 
ist. Neue Bestimmungen von Satzung und GOs machen widersprechendes untergeordnetes 
Älteres ungültig; das SG kann Übergangsfristen bestimmen, sofern es keine provisorische Ersatz-
regelung erlässt.

§ 17. Auflösung

Die Auflösung wird auf einer BGV mit Mehrheit von zumindest 80% beschlossen.

§ 18. Übergangsbestimmungen

(1) Sofern auf der BGV/GV Februar 2011 die Satzungen sowie die Bundes-GO nach Beschluss 
der GV 2010 aufgrund Nichtannahme des Protokolls nichtig werden, bleiben die auf der GV 2010 
getätigten Wahlen und die Beschlüsse der betreffenden Organe ebenso wie die Höhe des Mit-
gliedsbeitrags gültig.
(2) Die Regelungen nach § 3. Abs. 3 und 4 gelten auch für den Zeitraum vor Inkrafttreten dieser 
Satzung.
(3) Handlungen und Beschlüsse von LVs zwischen GV 2010 und BGV/GV Februar 2011, welche 
keine Deckung durch Landes-GOs haben, bleiben gültig, sofern sie den dann geltenden Bestim-
mungen von Satzung und Bundes-GO nicht widersprechen. Zusätzlich gilt diese Bestimmung 
auch bis inklusive 31. Mai 2011.
(4) Teilnahme an einem LPT mit Stimme zwischen GV 2010 und GV 2011 ist bei nicht zuvor er-
folgter Zuordnung zur LO eine Zuordnung des Mitglieds zur betreffenden LO. Der BV hat die 
Mitgliederdatenbank entsprechend zu korrigieren, und satzungswidrig getätigte Zuordnungen zu 
streichen. Mitglieder welche hernach keiner LO zugeordnet sind, sind hierüber zu informieren und 
einzuladen, sich einer LO zuzuordnen.
(5) Diese Satzung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Bis zum Erhalt der entsprechenden Hinter-
legungsbescheinigung ist der BV auch rechtsgeschäftlich das vertretungsbefugte Organ, der 
Bundessprecher „Bundesvorstandsvorsitzender“, sowie ein Mitglied des BV als Schatzmeister 
durch die BGV/GV zu bestimmen. Dieser Schatzmeister kann eine andere Person sein als der 
Schatzmeister in der BGF. Ebenso treten die Funktionen als Bundessprecherstellvertreter erst 
dann in Kraft.
(6) Gibt es binnen 7 Monaten nach Inkrafttreten dieser Satzung Bundesgeschäftsordnungen nicht, 
so darf der BV mit einstimmigen Beschluss aller seiner Mitglieder solche beschließen.
(7) § 3. Abs. 3 gilt auch für alle einschlägigen Verwaltungstätigkeiten bis inkl. 28.2.2011 bezüglich 
Mitgliedsverwaltungsangelegenheiten, die nicht von einem Organ besorgt wurden.

§ 19. Misstrauensantrag



(1) Zur Einbringung eines Misstrauensantrages sind die Mitglieder des betroffenen Organs sowie 
die von der Entscheidungsbefugnis des abzusetzenden Amtes betroffenen Mitglieder.
(2) Für die Abstimmung zu einem Misstrauensvotum bedarf es eines Misstrauensantrags, welcher 
entweder von mindestens einem Organmitglied, welchem der Amtsträger angehört, oder mind-
estens 10% oder 5 der zur Einbringung berechtigten unterstützt wird. Der Misstrauensantrag ist 
schriftlich zu begründen.
(3) Der Amtsinhaber hat eine Woche Zeit, eine Stellungnahme abzugeben. Nach dieser Frist wird 
über den Antrag abgestimmt. Stimmberechtigt sind alle zur Einbringung eines Misstrauensan-
trages berechtigten und sie sind über die den Antrag, die Stellungnahme und die Abstimmung 
elektronisch zu informieren. Der Abstimmungsmodus wird in der WO festgelegt. Die einzelnen 
Organe können in ihrer GO Zusatzregelungen erlassen, sofern diese der allgemeinen WO nicht 
widersprechen.
(4) Ein Misstrauensvotum benötigt eine relative Mehrheit.

§ 20. Das Parteiprogramm

(1) Das Parteiprogramm definiert die politischen Ziele der Partei, und kommuniziert diese nach 
außen.
(2) Es wird von den Parteimitgliedern erarbeitet. Dazu steht diesen die Infrastruktur der Partei zur 
Verfügung.
(3) Es wird von der BGV oder einem adäquaten Mittel der liquid democracy beschlossen oder 
geändert. 

§XX. Schattenkabinett (SK)

(1) Das SK vertritt die Gesamtpartei politisch nach außen, besorgt das politische Tagesgeschäft 
und koordiniert diesbezüglich die bundespolitischen Tätigkeiten in der Gesamtpartei.

(2, ...) Das Schattenkabinett hat entsprechend der real existierenden Ministerien TFs, die mind-
estens 3 Kernteammitglieder haben, die dann nach dem Kandidatengrill auch auf die Liste der 
Kandidaten für die entsprechende Wahl wandern. 
() Nur Kandidaten, sich beim Grill qualifiziert haben, können einen Schattenminister-Posten errin-
gen. 
() Wenn für ein Ministerium kein oder kein geeigneter Kandidat gefunden wird, werden die Agen-
den von einem der “Schattenkanzler” wahrgenommen. 
() Gewählt wird das SK per LQFB.



GO
§ 1. Allgemeines

Sitz der Partei ist Wien, der Tätigkeitsbereich erstreckt sich auf das Bundesgebiet der Republik 
Österreich.

§ 2. Mitgliedschaft

(1) Mitglieder sind zur Angabe korrekter und vollständiger Personendaten verpflichtet. Mindestens 
anzugeben sind Vor- und Familienname, Geschlecht, Anschrift sowie das Geburtsdatum. Än-
derungen von Name oder Adresse sind unverzüglich mitzuteilen.
(2) Beitrittsgesuche sind mit den erforderlichen Daten an die Bundesorganisation zu stellen.
(3) Anträge auf Ausschluss von Mitgliedern können von Parteiorganen, Mitgliedern eines LV oder 
mindestens 10 Vollmitgliedern schriftlich an den EBV gestellt werden. Die Anträge sind ausfüh-
rlich zu begründen.
(4) Der EBV hat das Gesuch innerhalb von 4 Wochen zu behandeln. Wenn notwendig muss dafür 
eine gesonderte Sitzung einberufen werden.
(5) Der Auszuschließende muss ehestmöglich, spätestens jedoch eine Woche vor der Entschei-
dung, über den Antrag sowie die vorgebrachten Gründe informiert zu werden. Er hat das Recht 
eine Gegenargumentation einzubringen.
(6) Die Entscheidung ist allen Parteimitgliedern unmittelbar zugänglich zu machen.
(7) Die Berufung an das Schiedsgericht erfolgt gemäß der Schiedsgerichtsordnung.
(8) Ein erneuter Beitritt ist nur durch Beschluss der BGV möglich.
(9) Mitgliedsbeiträge werden monatlich entrichtet, Vorauszahlungen sind jeweils für ein Halbjahr 
möglich. Bei Erhöhung des Betrages nach Zahlung gilt der Mitgliedsbeitrag für den vorausgezahl-
ten Zeitraum weiterhin als entrichtet.
(10) Jede natürliche Person kann beim BV den Status „Sympathisant“ beantragen. Sympathisant-
en erhalten Lese- und Schreibzugriff auf die internen Parteiforen, haben jedoch keinerlei Stim-
mrecht bei Abstimmungen oder auf Mitgliederversammlungen. Sie zahlen keinen Mitgliedsbeitrag.

§ 3. Einberufung der Bundesgeneralversammlung

(1) Das einberufende Organ hat allen LOs sowie den Mitgliedern mindestens 8 Wochen vor der 
geplanten Abhaltung der BGV den Wunschtermin mitzuteilen. Außerdem muss, so nicht vorhan-
den, eine TF: BGV gegründet werden, die die Planung übernimmt und eine vorläufige Tagesord-
nung erstellt.
(2) Die LOs können binnen 10 Tagen ihre Bewerbung für die Ausrichtung einreichen. Die Entsc-
heidung über den Austragungsort erfolgt durch das einberufende Organ nach Einlangen der 
Bewerbungen, spätestens jedoch 6 Wochen vor dem Termin der BGV. Wenn keine Bewerbung 
eingereicht wurden hat das einberufende Organ eine LO auszuwählen. Bei der Entscheidung 
sollen vorangegangene BGVs speziell berücksichtigt werden, um die Anreisewege der Mitglieder 
insgesamt möglichst ausgeglichen zu gestalten.
(3) Die Entscheidung ist der gewählten LO sowie allen Mitgliedern unter Beilage der vorläufigen 
Tagesordnung sofort mitzuteilen.
(4) Ab der offiziellen Mitteilung des Tagungsortes können alle stimmberechtigten Vollmitglieder 
Anträge sowie Kandidaturen für zu wählende Parteiämter stellen, die an die TF: BGV zu richten 
sind.
(5) Anträge sind bis spätestens 4 Wochen vor der BGV zu stellen. Alternative oder widerspre-
chende Anträge dazu können bis 2 Wochen vor der BGV gestellt werden. Anträge sind grund-
sätzlich ausformuliert einzureichen, Änderungen an Regelwerken sollen wo sinnvoll im Wortlaut 
vorliegen. Die Dokumente müssen zur offenen Begutachtung bereitstehen.



(6) Kandidaturen sind bis 1 Woche vor der BGV möglich. Kandidaturen sind auch möglich, wenn 
die Wahl nicht explizit ausgeschrieben ist, jedoch die Möglichkeit einer Abwahl besteht. Im Falle 
einer spontanen Abwahl sind Kandidaturen auch auf der BGV selbst noch möglich.
(7) Kandidaturvorschläge sind nicht möglich. Ist einem Kandidaten der Zugang zum Bewerbungs-
medium verwehrt, kann die Kandidatur jedoch durch ein anderes Mitglied erfolgen. In diesem Fall 
ist eine Bestätigung des Kandidaten ehestmöglich, spätestens auf der BGV selbst, erforderlich.
(8) Besteht der Verdacht, dass eine Kandidatur nicht vom Kandidaten selbst eingereicht wurde, 
hat der Kandidat diesen Vorwurf ehestmöglich, spätestens auf der BGV selbst, zu entkräften. 
Andernfalls wird die Kandidatur ungültig.
(9) Die TF: BGV hat aus den eingereichten Anträgen bis 3 Wochen vor der BGV eine Tagesord-
nung für eine maximal zweitägige BGV zu erstellen und mit der regulären Einladung auszusenden. 
Die TF: BGV hat dazu das Recht einzelne Anträge zu gewichten und gegebenenfalls mit Begründ-
ung fallen zu lassen.
(10) Fristen beziehen sich auf den ersten Tag der BGV um 0 Uhr.

§ 4. Abhaltung der Bundesgeneralversammlung

(1) Die BGV ist eine geschlossene Veranstaltung. Gäste sind prinzipiell willkommen, können je-
doch individuell durch Mehrheitsbeschluss oder vollständig durch Beschluss mit einer Mehrheit 
von 70% von der Teilnahme ausgeschlossen werden.
(2) Die BGV hat alle an sie gerichteten Anbringen zu behandeln. Wenn sie jedoch zu einem 
bestimmten Zweck einberufen wurde, können alle Anträge, die nicht diesem Zweck in Zusam-
menhang stehen, an die nächste BGV verwiesen werden, es sei denn der Antrag hat den Zweck 
der Abstellung eines aktiven Rechtsverstoßes.
(3) Mitglieder werden durch Abgleich eines amtlichen Lichtbildausweises mit der Mitgliederdaten-
bank und Kontrolle der Stimmberechtigung akkreditiert. Mitglieder, die keinen Ausweis vorweisen 
können, können durch mindestens 3 ordentlich akkreditierte Mitglieder akkreditiert werden. Mit-
glieder, die weniger als 4 Wochen vor der BGV beigetreten sind, können nicht akkreditiert werden.
(4) Nach der offiziellen Begrüßung sind mindestens ein Moderator sowie mindestens zwei Pro-
tokollisten, die aus unterschiedlichen LOs stammen müssen, zu wählen. Die Kandidaten dafür 
werden spontan aufgestellt.
(5) Das Schriftprotokoll der BGV muss die gesamte Tagesordnung abdecken. Es enthält zumind-
est Zeitmarken der behandelten Tagesordnungspunkte, alle Anträge, grobe Argumentationslinien, 
deren Vertreter sowie Ergebnisse der Diskussionen, den exakten Wortlaut von Beschlüssen sowie 
Abstimmungsergebnisse. Das Protokoll muss während der BGV zeitnah für alle Mitglieder lesbar 
online verfügbar sein, um abwesenden Mitgliedern die Verfolgung des Geschehens zu erlauben, 
und soll außerdem auch vor Ort per Beamer projiziert werden.
(6) Das Protokoll muss zum Ende der BGV in gedruckter Form von den Protokollisten, Moderato-
ren, den Mitgliedern von BV und BGF sowie mindestens 3 LV-Mitgliedern unterschiedlicher LOs, 
so anwesend, unterschrieben und an die Mitglieder von BV und BGF sowie jeweils ein LV-Mitglied 
jeder LO, so anwesend, und auf Verlangen weiteren Mitgliedern gegeben werden. Eine digitale 
Version muss allen Mitgliedern sofort zugänglich gemacht werden.
(7) Sind zu einem Gegenstand mehrere Anträge gestellt ist zunächst über den weitestgehenden 
Antrag abzustimmen. Vor jeder Abstimmung kann Antrag auf eine geheime Wahl gestellt werden, 
dem stattzugeben ist. Details über den Wahlmodus regelt die Wahlordnung.
(8) Die Tagesordnung besteht aus 5 Hauptpunkten:

    1. Begrüßung 
    2. Bestimmung der Moderatoren und Protokollisten 
    3. Verlesung und Abstimmung der Tagesordnung 
    4. Hauptteil 
    5. Verabschiedung 



Der Hauptteil besteht aus beliebig vielen Unterpunkten. Darüber ist in Punkt 3 abzustimmen, vor 
der Abstimmung kann Antrag auf Aufnahme neuer Tagesordnungspunkte gestellt werden. Der 
Moderator hat in der Folge die Verantwortung für die Einhaltung der Tagesordnung. Die nach-
trägliche Änderung der Tagesordnung ist durch Mehrheitsbeschluss der BGV möglich.
(9) Für Wortmeldungen kann sich jedes Mitglied durch Aufzeigen mit der Stimmkarte in die Wart-
eliste eintragen lassen. Der Moderator vergibt jeweils 1 bis 3 Minuten Redezeit, die vor Beginn 
der Wortmeldung mitzuteilen sind. Der Moderator hat den Ablauf der Redezeit 15 Sekunden 
vorher per Zeichen mitzuteilen, kann sich jedoch entscheiden die Redezeit zu verlängern, was 
ebenfalls durch ein Zeichen anzuzeigen ist. Wird der Ablauf der Redezeit ignoriert kann der Mod-
erator unterbrechen. Direkt vom Thema betroffene Personen, wie etwa Kandidaten, sind in der 
Warteliste vorzuziehen, wenn sie anzeigen, dass sie sich direkt auf den aktuellen Redner beziehen 
wollen. Sie haben das Recht alle an sie gestellten Fragen zu beantworten.
Bei wiederholter Missachtung der Redezeit oder Störung ist der Moderator berechtigt an die BGV 
Antrag auf Ausschluss eines Mitglieds von weiteren Reden zu stellen.
(10) Durch Heben beider Hände angezeigte Anträge zur Geschäftsordnung müssen umgehend 
zugelassen werden, sie sind auf 1 Minute beschränkt. Diese Anträge umfassen insbesondere:

    1. Anträge auf Vertagung oder Unterbrechung der Sitzung, 
    2. Auslassen oder Verschiebung eines Tagesordnungspunktes, 
    3. Überweisung an einen Ausschuss, 
    4. Schluss der Debatte, 
    5. Schluss der Rednerliste, 
    6. Beschränkung der Redezeit, 
    7. Fassung der Fragestellung bei Abstimmung, 
    8. sachliche Richtigstellung oder 
    9. persönliche Erklärung. 

Anträge gelten als angenommen, wenn sich kein Widerspruch erhebt, ansonsten ist der Ge-
genredner anzuhören und über den Antrag abzustimmen.

§ 5. Sitzungen

(1) Sitzungen eines Organs können durch jedes Mitglied des Organs einberufen werden, so nicht 
Satzung oder Geschäftsordnungen anders bestimmen.
(2) Eine Tagesordnung ist durch das einberufende Mitglied anhand der eingebrachten Anträge zu 
erstellen, jedes Mitglied des Organs kann weitere Tagesordnungspunkte einbringen.
(3) Sitzungen von Organen müssen protokolliert werden, um anerkannt zu werden.
(4) Ein Sitzungsprotokoll muss mindestens enthalten:

    1. Zeitmarken von Beginn und Ende, 
    2. Ort der Sitzung bzw. verwendetes Kommunikationsmedium, 
    3. anwesende Teilnehmer zu Beginn der Sitzung, 
    4. Hinzukommen bzw. Verlassen von Teilnehmern mit Zeitmarken, 
    5. alle Beschlüsse im Wortlaut mit Zeitmarken sowie kurzer Begründung. 

(5) Die Bestätigung des letzten Protokolls kann stillschweigend erfolgen, sofern im nächsten Pro-
tokoll darauf verwiesen wird.
(6) Gegen jeden Beschluss kann bei der Mitgliederversammlung der entsprechenden Gliederung 
und dem Schiedsgericht berufen werden.

§ 6. Mitglieder von Organen

(1) Ist ein Mitglied eines Organs länger als 1 Monat unentschuldigt abwesend oder tritt es mit Be-



gründung zurück so ist Ersatz zu berufen, das Mitglied hat während der Wahlperiode kein Recht 
auf Wiedereinsetzung. Ebenso ist bei Parteiausschluss eines Mitglieds eines Organs Ersatz zu 
berufen.
(2) Nimmt ein Mitglied länger als 2 Monate entschuldigt nicht an Sitzungen teil und erfolgt kein 
ausreichender Informationsaustausch mit dem restlichen Organ zwischen den Sitzungen statt, so 
ist eine Vertretung einzusetzen, die Aufgaben und Stimme vorübergehend übernimmt. Das ur-
sprüngliche Mitglied kann jederzeit wieder eingesetzt werden.
(3) Für Vorsitzende eines Organs übernimmt bei Abwesenheit in einer einzelnen Sitzung ein an-
deres Mitglied die Leitung der Sitzung. Wurden auf der wählenden Versammlung Vertreter bestim-
mt, übernimmt eines dieser Mitglieder nach Reihung bei der Wahl und Anwesenheit.
(4) Wenn auf der wählenden Versammlung Vertreter bestimmt wurden, beruft das Organ selbst 
nach Reihung bei der Wahl sowie Verfügbarkeit die Vertretung. Spezielle Posten innerhalb eines 
Organs sind mit für diesen Posten bestimmten Vertretern nachzubesetzen.
(5) Sind keine gewählten Vertreter verfügbar beruft das übergeordnete Organ eine Vertretung. Auf 
Bundesebene ist dies jedenfalls der EBV.
(6) Für einzelne Organe können spezielle Fristen und erweiterte Berufungsweisen festgelegt 
werden, im Speziellen für Organe der Unterorganisationen.

§ 7. Bundesvorstand

(1) Die Anzahl der Mitglieder des BV muss durch eine Abstimmung vor der Wahl durch die BGV 
bestimmt werden.
(2) Die BV-Mitglieder werden dann durch eine Wahl entsprechend der WO bestimmt.
(3) Weitere Kandidaten, die bei der Wahl nicht abgelehnt wurden, werden dem Wahlergebnis en-
tsprechend gereiht als Vertreter vorgemerkt, so sie dies nicht explizit ablehnen.

Sollen wie beim EBV eigene Mitglieder direkt von der BGV gewählt werden?

§ 8. Bundesgeschäftsführung

(1) Die Anzahl der Mitglieder der BGF neben dem Bundesschatzmeister muss durch eine Abstim-
mung vor der Wahl durch die BGV bestimmt werden.
(2) Der Bundesschatzmeister muss zunächst durch eine gesonderte Wahl bestimmt werden.
(3) Nicht gewählte Kandidaten für die Wahl des Bundesschatzmeisters fallen in die Wahl der weit-
eren BGF-Mitglieder, so sie dies nicht explizit ablehnen.
(4) Die weiteren BGF-Mitglieder werden durch eine weitere Wahl bestimmt.
(5) 1 oder 2 Stellvertreter für den Bundesschatzmeister werden aus den gewählten BGF-Mit-
gliedern durch eine eigene Wahl bestimmt. Die Wahl kann entfallen, wenn bei der Wahl zum 
Bundesschatzmeister Kandidaten nicht abgelehnt wurden und in der Folge als Mitglieder der BGF 
gewählt wurden.
(6) Weitere Kandidaten für die BGF werden dem Wahlergebnis entsprechend gereiht als Vertreter 
vorgemerkt.
(7) Die Mitgliedschaft im BV schließt jene in der BGF aus.

§ 9. Landesorganisationen

(1) Zur Gründung einer LO sind mindestens 5 Vollmitglieder nötig, die sich der LO für mindestens 
1 Jahr fest zuschreiben. Die Gründer haben eine Gründungsveranstaltung anzukündigen und 
abzuhalten, bei der ein aus 3 Mitgliedern bestehender Interimsvorstand zu wählen ist. Die BO ist 
in den Gründungsprozess einzubinden, sie muss potentielle Mitglieder der LO über die geplante 
Gründungsveranstaltung informieren. Die Gründung ist protokollarisch festzuhalten und der BGF 
oder BGV zu übermitteln. Die LO gilt erst mit der schriftlichen Bestätigung der BGF oder BGV als 
offiziell gegründet. Binnen 6 Monaten muss ein LPT abgehalten werden.



(2) Jede Landesorganisation hat in ihrem Namen zumindest „Piratenpartei“ und den Namen des 
Bundeslandes zu führen.
(3) Jede LO hat eine Landes-GO (LGO) auf einem LPT zu bestimmen. Diese hat zumindest die 
Ämter in der LO inklusive deren Rechte, Pflichten und Berufungsweise festzulegen. Sie darf nicht 
im Widerspruch zu Satzung oder Bundesgeschäftsordnungen stehen.
(4) Die Einberufung und Abhaltung eines LPT erfolgt entsprechend der Bestimmungen zur BGV in 
dieser BGO, so in der LGO nichts abweichendes festgelegt wird.
(5) Die Entsendung eines Vertreters in den Länderrat wird auf dem LPT beschlossen. Wird kein 
Vertreter bestimmt wird der Vorsitzende des Landesvorstands entsandt.
(6) Jede LO hat die folgenden Rechte:

    1. Teilhabe an den ortsunabhängigen Ressourcen der BO, 
    2. Teilhabe am Budget der BO entsprechend der FO, 
    3. selbsttätiger Wahlantritt, 
    4. Vertretung der BO vor der lokalen Presse, 
    5. Beschluss und Durchführung regionaler Aktionen, 
    6. Anrufung der bundesweiten Organe und der BGV, 
    7. Aufstellung und Verwaltung eines eigenen Budgets entsprechend der FO, 
    8. Zugang zu den Mitgliederdaten der ihr zugehörigen Mitglieder, 
    9. Führung eines eigenen Logos. 

(7) Die LOs übernehmen die Verwaltung und Koordination der ihr zugehörigen Mitglieder.
(8) Die LOs haben Organen der BO sowie der BGV auf Verlangen umfassend zu berichten. Die 
Kasse der LO ist dem Schatzmeister der BO offenzulegen. Eine Rechnungsprüfung der Kasse der 
LO ist vor dem LPT durchführen zu lassen. Sofern möglich soll sie durch Mitglieder anderer LOs 
durchgeführt werden.
(9) Bundesweite Aktionen sind mit der BO zu koordinieren. Die Designrichtlinien und „Corporate 
Identity“ der BO sind einzuhalten.
(10) In jeder LO können sich Unterorganisationen bilden. Die LO haben volle Verfügungsgewalt 
über ihre Unterorganisationen. Die Voraussetzungen und Abläufe für Unterorganisationen sind in 
der Landes-GO zu regeln.

§ 10. Taskforces

(1) Die Gründung einer TF kann durch jedes Mitglied erfolgen.
(2) Die TF muss durch ein Kernteam geleitet werden. Das Kernteam sollte zumindest zwei Mitglie-
der umfassen, allerdings ist interimistisch auch ein Kernteam mit nur einem Mitglied zulässig. Der 
BV kann in diesem Fall jedoch die TF nach eigenem Ermessen auflösen, sofern kein Ersatz gefun-
den wird. Diese vertreten die TF nach innen und außen und koordinieren die Arbeit. Das Kernteam 
wird durch den BV bzw. das gleichartige Organ auf der entsprechenden Ebene legitimiert, erst 
damit wird die TF offiziell anerkannt. Die TF hat sich aufzulösen, wenn sie nicht binnen 2 Monaten 
legitimiert wird.
(3) Rechte für die TF werden von BV, EBV oder BGV bzw. gleichartigen Organen der entspre-
chenden Ebene nach deren Befugnissen vergeben. Außenwirksame Aktionen dürfen nur nach 
Genehmigung durch BV, EBV oder BGV bzw. gleichartigen Organen der entsprechenden Ebene 
erfolgen.
(4) Bei Gründung ist ein klar definierter Aufgabenplan und eine Geschäftsordnung zu erstellen, 
die dem legitimierenden Organ mitzuteilen ist. Bei Aufforderung durch dieses Organ und bei Ab-
schluss des Aufgabenplans hat sich die TF aufzulösen.
(5) Die TF muss entsprechend ihrer Ressourcen und unter Beachtung des Datenschutzes ihre 
Arbeit allen Mitgliedern regelmäßig zugänglich machen. Die Diskussion mit allen Parteimitgliedern 
soll dauerhaft erfolgen.
(6) Neben dem Kernteam kann die TF eine beliebige Anzahl Mitarbeiter haben. Sie haben sich als 



Interessenten zu melden und werden vom Kernteam bestätigt oder abgewiesen. Eine Abweisung 
ist zu begründen, gegen die Entscheidung kann beim SG berufen werden.

§ 11. Abhaltung von digitalen Abstimmungen

(1) Zwischen BGVs sind Abstimmungen über digitale Kommunikationsmittel zulässig. Vorschläge 
können von jedem Mitglied eingebracht und zur Diskussion gestellt werden.
(2) Als Abstimmungsmedium ist die LiquidFeedback-Installation der PPÖ zu verwenden.
(3) Es ist ein dem Thema entsprechendes Regelwerk zu wählen.
(4) Das Thema ist in den entsprechenden Themenbereich einzubringen. Andernfalls ist der BV 
angehalten, das Anbringen bei Berufung auf diesen Absatz nicht umzusetzen.
(5) Die erfolgte Abstimmung ist dem BV zur Kenntnis zu bringen. Dieser hat das Anbringen in-
nerhalb der nächsten zwei Sitzungen zu behandeln. Die Umsetzung obliegt seiner Entscheidung, 
eine Nichtumsetzung muss begründet werden.
(6) Die Wahl kann wiederholt werden, wenn der Ablauf durch mindestens zehn Mitglieder schrift-
lich beanstandet wird.

§ 12. Misstrauensantrag

(1) Gegen einen Misstrauensantrag kann beim SG Berufung eingelegt werden.
(2) Bei Gefahr im Verzug kann das SG angerufen werden, um eine Einstweilige Verfügung gegen 
das vom Misstrauensantrag betroffene Mitglied zu erwirken. Gegen Mitglieder des Bundesvor-
stand kann dies nur von einem Gremium aus 5 vom EBV gewählten Mitglieder des SG einstimmig 
beschlossen werden.
(3) Näheres regelt die SGO.

§ 13. Das Parteiprogramm

(1) Sollte per Liquid Democracy ein Programmpunkt beschlossen werden, der einem bei einer 
BGV beschlossenen widerspricht, so gilt jedenfalls die Entscheidung der BGV.
(2) Alle politischen Tätigkeiten und Beschlüsse aller Organe der PPÖ orientieren sich an den en-
tsprechenden Inhalten des Parteiprogramms.





Änderungen 2012/2

(die Änderungen sind bei den mit “Neu” gekennzeichneten Versionen fett und kursiv dargestellt, ausser es ändert 
sich der gesamte Text oder der Großteil)

Derzeit:

Satzung: § 5. Organe

(1) Organe der Partei sind: Bundesgeneralversammlung (BGV), Bundesvorstand (BV), Länderrat 
(LR), Erweiterter Bundesvorstand (EBV), Bundesgeschäftsführung (BGF), Schiedsgericht (SG), 
Landesparteitage (LPTs), Landesgeschäftsführungen (LGFs), Rechnungsprüfung (RP), Landes-
vorstände (LVs), ferner bei Bestehen der jeweiligen Einheiten im jeweiligen Bereich Bezirks- und 
Stadtgeneralversammlungen (BezGVs und StGVs) sowie Bezirks- und Stadtgeschäftsführungen 
(BezGFs und StGFs).

(3) Sitzungen von BV, LR, EBV, BGF, SG und LVs sollen vorzugsweise persönlich stattfinden. 
Teilnahme via avancierter Kommunikationstechnologie ist jedoch möglich. Selbiges gilt für gleich-
zuhaltende Organe der LOs.
(4) BV, BGF, SG und RP werden von der BGV für eine Wahlperiode gewählt und bleiben jedenfalls 
bis zu einer gültigen Neuwahl iS dieser Satzung bestehen.

Neu:

§ 5. Organe

(1) Organe der Partei sind: Bundesgeneralversammlung (BGV), Bundesvorstand (BV), Län-
derrat (LR), Partei-Sekretariat (PS), Bundesgeschäftsführung (BGF), Schiedsgericht (SG), 
Landesparteitage (LPTs), Landesgeschäftsführungen (LGFs), Rechnungsprüfung (RP), Landes-
vorstände (LVs), ferner bei Bestehen der jeweiligen Einheiten im jeweiligen Bereich Bezirks- und 
Stadtgeneralversammlungen (BezGVs und StGVs) sowie Bezirks- und Stadtgeschäftsführungen 
(BezGFs und StGFs).

(3) Sitzungen von BV, PS, LR, BGF, SG und LVs sollen vorzugsweise persönlich stattfinden. Teil-
nahme via avancierter Kommunikationstechnologie ist jedoch möglich. Selbiges gilt für gleichzu-
haltende Organe der LOs.
(4) PS, BGF, SG und RP werden von der BGV für eine Wahlperiode gewählt und bleiben jedenfalls 
bis zu einer gültigen Neuwahl iS dieser Satzung bestehen.

Derzeit:

Satzung: § 7. Geschäftsordnung(en) (GOs)

(2) Die Bundesgeschäftsordnung (BGO) regelt die verwaltungstechnischen und organisatorischen 
Aspekte der Partei. Sie wird von der BGV oder einem adäquaten Mittel der liquid democracy bes-
chlossen oder geändert.

Neu:

§ 7. Geschäftsordnung(en) (GOs)



(2) Die Bundesgeschäftsordnung (BGO) regelt die verwaltungstechnischen und organisatorischen 
Aspekte der Partei. Sie wird von der BGV oder einem adäquaten Mittel der liquid democracy 
beschlossen oder geändert. Sollte per Liquid Democracy eine Bestimmung einer GO bes-
chlossen werden, die einer bei einer BGV beschlossenen widerspricht, so gilt jedenfalls die 
Entscheidung der BGV.

Derzeit:

Satzung: § 9. Der Bundesvorstand (BV)

(1) Der BV vertritt die Gesamtpartei politisch nach außen, besorgt das politische Tagesgeschäft 
und koordiniert diesbezüglich die bundespolitischen Tätigkeiten in der Gesamtpartei. Er begleitet 
die Programmarbeit.
(2) Er besteht aus einer durch die BGV festzulegenden Anzahl an Mitgliedern. Der BV kann durch 
Beschluss ein Parteimitglied zum “Schatzmeister” ernennen bzw. diesen Titel wieder entziehen. 
Der Schatzmeister ist mit der Finanz- und Mitgliederverwaltung betraut.
(3) Bei Gesamtausfall des BV bestellt jede Landesorganisation 1 Mitglied des BV. Unter diesen 
bestellt der EBV die Funktionen nach Abs. 2.
(4) Bei Ausfall eines oder mehrerer Mitglieder wählt der EBV entsprechend der GO einen Ersatz.
(5) Der BV tritt zumindest vierzehntätig zu Sitzungen zusammen. Er ist beschlussfähig, wenn zu-
mindest 30% seiner Mitglieder an der Sitzung teilnehmen.

Neu:

§ 9. Das Parteisekretariat (PS)

(1) Das PS koordiniert das politische Tagesgeschäft und die organisatorischen Tätigkeiten in der 
Gesamtpartei. Es begleitet die Programmarbeit.
(2) Es besteht aus drei jeweils dreiköpfigen Abteilungen:
(2a) Technik-Sekretariat (TS)
Das TS ist mit der Wartung und Verbesserung der technischen Infrastruktur der Piraten betraut. 
Es entscheidet über die Tauglichkeit von Hardware und Software, die in der Partei zum Einsatz 
kommt. 
Die Aufgaben unterteilen sich in:
• Wartung und Errichtung der Serverstruktur
• Wartung und Errichtung sämtlicher Tools für Kommunikation und Liquid-Democracy
• Bewertung der Tauglichkeit und Sicherheit von Hard- und Software aller Art
(2b) Mediensekretariat (MS)
Das MS ist für die Medienbetreuung aller Organe, die Aussendungen an die Medien sowie die 
Sammlung aller medialen Erwähnungen der Piraten.
Die Aufgaben unterteilen sich in:
• Redaktion
• Koordination
• Dokumentation
(2c) Verwaltungssekretariat (VS)
Das VS ist für die Koordination aller Organe und anderer Organisationseinheiten der Piraten 
zuständig. Es unterstützt speziell die BGF und die LGFs bei der Mitgliederverwaltung. Es Küm-
mert sich um die Verwaltung und Distribution aller Werbemittel.
(3) Bei Gesamtausfall des PS bestellt jede Landesorganisation 1 Mitglied des PS. Unter diesen 
bestellt der BV die Funktionen nach Abs. 2.
(4) Bei Ausfall eines oder mehrerer Mitglieder wählt der BV entsprechend der GO einen Ersatz.
(5) Das PS tritt zumindest vierzehntätig zu Sitzungen zusammen. Es ist beschlussfähig, wenn 



zumindest 30% seiner Mitglieder an der Sitzung teilnehmen.

GO: Derzeit: § 7. Bundesvorstand

(1) Die Anzahl der Mitglieder des BV muss durch eine Abstimmung vor der Wahl durch die BGV 
bestimmt werden.
(2) Die BV-Mitglieder werden dann durch eine Wahl entsprechend der WO bestimmt.
(3) Weitere Kandidaten, die bei der Wahl nicht abgelehnt wurden, werden dem Wahlergebnis en-
tsprechend gereiht als Vertreter vorgemerkt, so sie dies nicht explizit ablehnen.

Sollen wie beim EBV eigene Mitglieder direkt von der BGV gewählt werden?

Derzeit:

Satzung: § 11. Der  Erweiterte Bundesvorstand (EBV)

(1) Der EBV ist zwischen BGVs das oberste willensbildende Organ der Gesamtpartei.
(2) Er besteht aus den Mitgliedern von BV, LR, BGF und bis zu 5 weiteren von der BGV gewählten 
Mitgliedern. Ist die BGF personell nicht mit dem BV ident, führen die BGF-Mitglieder, welche nicht 
aufgrund eines anderen Titels Mitglied des EBV sind, für die BGF gemeinsam eine Stimme.
(3) Der EBV ist bei Sitzungsteilnahme von zumindest 40% seiner Mitglieder beschlussfähig. Er tritt 
zumindest einmal im Quartal zu Sitzungen zusammen. Er kann von BV, LR, BGF, mindestens 20% 
seiner Mitglieder und in finanziellen Angelegenheiten von der RP einberufen werden.
(4) Bei Ersatzwahlen in RP und SG haben sich alle Mitglieder von BGF und LGFs der Stimme zu 
enthalten.

Neu:

§ 10. Der Bundesvorstand (BV)

(1) Der BV ist zwischen BGVs das oberste willensbildende Organ der Gesamtpartei.
(2) Er besteht aus den Mitgliedern von PS, LR, BGF und bis zu 7 weiteren von der BGV gewählten 
Mitgliedern. Die BGF-Mitglieder, welche nicht aufgrund eines anderen Titels Mitglied des BV sind, 
führen für die BGF gemeinsam eine Stimme.
(3) Der BV ist bei Sitzungsteilnahme von zumindest 40% seiner Mitglieder beschlussfähig. Er tritt 
zumindest einmal im Monat zu Sitzungen zusammen. Er kann von PS, LR, BGF, mindestens 20% 
seiner Mitglieder und in finanziellen Angelegenheiten von der RP einberufen werden.
(4) Bei Ersatzwahlen in RP und SG haben sich alle Mitglieder von BGF und LGFs der Stimme zu 
enthalten.

bei (2) “Ist die BGF personell nicht mit dem BV ident,” gestrichen, weil obsolet.

Derzeit:

Satzung: § 10. Die Bundesgeschäftsführung (BGF)

(4) Bei Ausfall eines oder mehrerer Mitglieder wählt der EBV entsprechend der GO einen Ersatz.

(6) Die BGV kann beschließen, dass die BGF mit dem BV ident ist.



Neu:

§ 10. Die Bundesgeschäftsführung (BGF)

(4) Bei Ausfall eines oder mehrerer Mitglieder wählt der BV entsprechend der GO einen Ersatz.

(6) Streichen.

Derzeit:

GO: § 8. Bundesgeschäftsführung

(7) Beschließt die BGV, dass BV und BGF ident sind, so sind die Posten in der Reihenfolge 
Bundessprecher, Bundesschatzmeister, weitere Mitglieder zu bestimmen. Bundessprecher und 
Bundesschatzmeister können zu keinem Zeitpunkt ident sein. Vertreter sind für beide Posten zu 
wählen, allerdings kann ein Mitglied des BV als Vertreter für beide Posten bestimmt werden.
(8) Wenn BV und BGF nicht ident sind schließt die Mitgliedschaft im BV jene in der BGF aus.

Beides streichen! Die BGF ist Teil des BV, und Bundessprecher gibt es keinen mehr.


